
freiwilligen Antrag auf Entlassung mit
Wiedereinstellungszusage (Referendariat in B.-W.;
Gymnasien)
Beitrag von „Seph“ vom 9. Juni 2021 17:32

Ich sehe in der hier beschriebenen Fallkonstellation eher keine Möglichkeit für eine
Wiedereinstellung, schon gar nicht mit Garantie. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das
2. Staatsexamen in BW führt gerade aus, dass eine Wiedereinstellung nach Entlassung nicht
vorgenommen werden soll, es sei denn das Referendariat hat zum Zeitpunkt der Entlassung
nicht weniger als ein Unterrichtshalbjahr angedauert. Das ist hier aber bereits deutlich
überschritten.
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